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§ 1 Name; Sitz; Geschäftsjahr 
(1) 1Der Verein tra gt den Namen „Weitblick Mu nster“ (im Fölgenden: „Verein“) und söll in das 

Vereinsregister eingetragen werden. 2Er tra gt dann den Zusatz „e.V.“. 

(2) Der Sitz des Vereins ist Mu nster. 

(3) Das Gescha ftsjahr des Vereins la uft vöm 1. Januar bis 31. Dezember. 

 

§ 2 Zweck 
(1) Der Verein verfölgt 

1.  die Fö rderung der Jugendhilfe, 

2.  die Fö rderung der Erziehung, Völks- und Berufsbildung einschließlich der 

Studierendenhilfe, 

3.  die Fö rderung internatiönaler Gesinnung, der Töleranz auf allen Gebieten der Kultur und 

des Vö lkerversta ndigungsgedankens, 

4.  die Fö rderung der Entwicklungszusammenarbeit söwie 

5.  die selbstlöse Ünterstu tzung hilfsbedu rftiger Persönen im Sinne vön § 53 der 

Abgabenördnung. 

(2) Der Satzungszweck wird verwirklicht durch 

1. die selbstlöse Ünterstu tzung hilfsbedu rftiger Persönen öder die selbstlöse Ünterstu tzung 

vön anderen Vereinen, Persönen, Gruppen öder Vermö gensmassen, die unmittelbar 

hilfsbedu rftige Persönen unterstu tzen, söfern 

a) diese Vereine, Persönen, Gruppen öder Vermö gensmassen als gemeinnu tzig 
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und/öder mildta tig anerkannt sind und 

b) sie dem deutschen Steuerrecht unterliegen öder im Bereich der Euröpa ischen 

Üniön ansa ssig sind und es mö glich ist, zu u berpru fen, dass deutsche 

gemeinnu tzigkeitsrechtliche Vörgaben hinsichtlich der Verwendung vön Geldern erfu llt 

werden, 

c) die Leistung humanita rer Pröjektarbeit in Entwicklungsla ndern, insbesöndere 

durch den Bau vön Bildungseinrichtungen fu r Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, 

wöbei die Verwirklichung des Vereinszwecks auch durch die zweck- und 

pröjektgebundene Weitergabe vön Mitteln an Vereine, Persönen, Gruppen öder 

Vermö gensmassen erfölgen kann, die Zwecke wie „Weitblick Mu nster e.V.“ verfölgen, wie 

z.B. prö dögbö e.V. (Kleve), NY HARY Deutschland e.V. (Kirchheim/Teck), Sörya e.V. 

(Hamburg) und Sönafa e.V. (Schörndörf), söfern diese Vereine, Persönen, Gruppen öder 

Vermö gensmassen als gemeinnu tzig und/öder mildta tig anerkannt sind und 

d) sie dem deutschen Steuerrecht unterliegen öder im Bereich der Euröpa ischen 

Üniön ansa ssig sind und es mö glich ist, zu u berpru fen, dass deutsche 

gemeinnu tzigkeitsrechtliche Vörgaben hinsichtlich der Verwendung vön Geldern erfu llt 

werden, 

e) der Satzungszweck kann auch verwirklicht werden durch die Ünterstu tzung vön 

ONG ESI „Educatiön Service Internatiönal“ (Dögbö, Benin), Mödern Esther (Se me -Pödji / 

Ekpe, Benin), CIPCRE „Cercle internatiönal pöur la prömötiön de la cre atiön“ (Pörtö Növö, 

Benin) 

2. die Fö rderung vön Aufenthalten deutscher Student:innen in Entwicklungsla ndern, bei 

denen diese beispielsweise in den unterstu tzten Pröjekten mitarbeiten, 

3. die Vergabe vön Stipendien an Persönen aus Entwicklungsla ndern, um diesen einen 

Aufenthalt in Deutschland zu Studien- öder Praktikumszwecken öder zur Mitarbeit in den 

Pröjekten vön Weitblick zu ermö glichen, 

4. die Durchfu hrung vön Bildungsveranstaltungen zu sözialen, gesellschaftlichen, kulturellen 

öder pölitischen Themen wie beispielsweise Pödiumsdiskussiönen öder Besichtigungen, 

5. die Vermittlung vön Bildungspatenschaften zur Fö rderung bedu rftiger Kinder und 

Jugendlicher, beispielsweise durch den Besuch kultureller Veranstaltungen bzw. 

Einrichtungen wie Museen, Theater öder Zöös, 

6. die Vergabe vön Spendengeldern, beispielsweise im Rahmen vön Mikrökrediten an 

bedu rftige Persönen in Entwicklungsla ndern zum Aufbau einer eigenen Existenz, wöbei 

die Gelder jeweils zweckgebunden fu r ein bestimmtes Pröjekt zum Existenzaufbau 

vergeben werden. Im Rahmen vön Mikrökrediten vergebene Spendengelder fließen dem 

Verein anschließend öhne Zinsen und nach eventuellen Zahlungsausfa llen wieder zu. 

(3) 1Der Verein ist u berparteilich und pölitisch unabha ngig. 2Er kann sich nach Maßgabe des § 15 

einem Dachverband anschließen. 

 

§ 3 Gemeinnützigkeit und Mildtätigkeit; Mittelverwendung; Auflösung 
(1) 1Der Verein verfölgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnu tzige und mildta tige Zwecke im 

Sinne des Abschnitts „Steuerbegu nstigte Zwecke“ der Abgabenördnung. 2Er ist selbstlös ta tig und 

verfölgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 

(2) 1Die Mittel des Vereins du rfen nur fu r die satzungsma ßigen Zwecke verwendet werden. 2Die 

Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. 3Keine Persön öder Vereinigung 

darf durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, öder durch unverha ltnisma ßig höhe 

Köstenerstattung öder sönstige Vergu tungen begu nstigt werden. 
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(3) 1Bei Auflö sung des Vereins, Aufhebung der Kö rperschaft öder Wegfall steuerbegu nstigter 

Zwecke fa llt das Vermö gen des Vereins zu je 50 Prözent an die Organisatiönen Bundesverband 

Weitblick e.V. und Weitblick Plus e.V., welche es unmittelbar und ausschließlich fu r gemeinnu tzige 

und/öder mildta tige Zwecke zu verwenden haben. 2Söllte im maßgeblichen Zeitpunkt eine der 

genannten Organisatiönen nicht als gemeinnu tzig und/öder mildta tig anerkannt sein, fa llt das 

Vermö gen des Vereins zu 100 Prözent an die jeweils andere Organisatiön. 3Söllte im maßgeblichen 

Zeitpunkt keine der genannten Organisatiönen als gemeinnu tzig und/öder mildta tig anerkannt 

sein, fa llt das Vermö gen des Vereins an eine juristische Persön des ö ffentlichen Rechts öder eine 

andere steuerbegu nstigte Kö rperschaft zwecks Verwendung fu r die Leistung humanita rer 

Pröjektarbeit in Entwicklungsla ndern. 

 

§ 4 Mitgliedschaft und Aufnahmeverfahren 
(1) Mitglieder des Vereins kö nnen natu rliche und juristische Persönen werden. 

(2) Mitglieder kö nnen ördentliche, außerördentliche öder Fö rdermitglieder sein. 

(3) Ordentliches Mitglied ist, wer an der Westfa lischen Wilhelms-Üniversita t Mu nster als 

Student:in eingeschrieben ist. 

(4) Außerördentliches Mitglied ist ein Mitglied, wenn es weder die Vöraussetzungen der 

ördentlichen Mitgliedschaft erfu llt nöch Fö rdermitglied ist. 

(5) 1Fö rdermitglied ist, wer diese Art der Mitgliedschaft ausdru cklich wa hlt. 2Fö rdermitglieder 

haben in der Mitgliederversammlung kein Stimmrecht. 3Die Einzelheiten der Fö rdermitgliedschaft 

kö nnen in der Vereinsördnung geregelt werden. 

(6) 1Der Eintritt neuer Mitglieder erfölgt durch 

1. entweder einen schriftlichen Antrag öder einen Antrag u ber das OnlineBeitrittsförmular 

söwie 

2. durch die Entrichtung des in § 5 geregelten mönatlichen Beitrags. 

2Die Mitgliedschaft bedarf der Zustimmung des Vörstands. 3Persönen, deren Aufnahmeantrag 

abgelehnt wurde, kö nnen gegen die Entscheidung des Vörstands die na chste ördentliche 

Mitgliederversammlung anrufen. 4Die Entscheidung des Vörstands kann vön der 

Mitgliederversammlung mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit abgea ndert werden. 5Die Entscheidung 

der Mitgliederversammlung ist endgu ltig und nicht anfechtbar. 6Der betröffenen Persön bleibt die 

Ü berpru fung der Maßnahme durch Anrufung der ördentlichen Gerichte vörbehalten. 7Die 

Anrufung eines ördentlichen Gerichts hat aufschiebende Wirkung bis zur Rechtskraft der 

gerichtlichen Entscheidung. 

 

§ 5 Mitgliedsbeiträge 
1Vön den Mitgliedern werden Beitra ge erhöben. 2Na heres regelt die Vereinsördnung. 

 

§ 6 Beendigung der Mitgliedschaft 
(1) Die Mitgliedschaft endet durch: 

1. Töd, 

2. Austritt (§ 7), 

3. Ü bertritt zu Weitblick Plus e.V. (§ 8) 

4. Ausschluss (§ 9). 



- Studierendeninitiative Weitblick Mu nster e.V. – 

4 
 

(2) Nach Ende der Mitgliedschaft besteht kein Anspruch auf Ru ckzahlung vön bereits bezahlten 

Beitra gen. 

 

§ 7 Austritt von Mitgliedern 
1Die Mitglieder sind zum jederzeitigen Austritt berechtigt. 2Die Austrittserkla rung ist dem 

Vörstand schriftlich vörzulegen. 

 

§ 8 Übertritt von Mitgliedern zu Weitblick Plus e.V. 
(1) Nach einer Mitgliedschaftsdauer vön 5 Jahren treten Mitglieder (autömatisch) in den Verein 

Weitblick Plus e.V. u ber, söfern sie 

1. bei ihrer Aufnahme öder zu einem spa teren Zeitpunkt eine entsprechende schriftliche 

Erkla rung abgegeben haben, 

2. diese nicht widerrufen und 

3. keine döppelte Mitgliedschaft beantragt wurde. 

(2) Der Widerruf kann bis zum Zeitpunkt des autömatischen Ü bertritts jederzeit schriftlich erkla rt 

werden. 

(3) 1Der Antrag auf döppelte Mitgliedschaft ist auf den Eintritt bei Weitblick plus e.V. unter 

Beibehaltung der Mitgliedschaft bei Weitblick Mu nster e.V. gerichtet. 2Die Döppelmitgliedschaft 

muss schriftlich beim Vereinsvörstand beantragt werden. 3Der Antrag auf döppelte Mitgliedschaft 

wird durch den Vereinsvörstand ebensö behandelt, wie der Antrag auf Mitgliedschaft. 

(4) 1Fu r den Mönat, in dem das Mitglied aufgrund der Regelung in § 8 Absatz 1 zu Weitblick Plus 

e.V. u bertritt, schuldet das Mitglied den Vereinsbeitrag nach § 5 Weitblick Mu nster e.V. 2Danach ist 

der Vereinsbeitrag gegenu ber Weitblick Plus e.V. zu entrichten. 

 

§ 9 Ausschluss von Mitgliedern 
(1) Mitglieder, die vörsa tzlich den Zwecken des Vereins zuwiderhandeln, kö nnen ausgeschlössen 

werden. 

(2) 1Die Entscheidung u ber den Ausschluss nach Absatz 1 trifft der Vörstand. 2In diesen Fa llen 

erlischt die Mitgliedschaft am Tag der Entscheidung. 

(3) 1Nach Absatz 1 und 2 ausgeschlössene Mitglieder kö nnen gegen die Entscheidung des 

Vörstands die na chste ördentliche Mitgliederversammlung anrufen. 2Die Entscheidung des 

Vörstands kann vön der Mitgliederversammlung mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit abgea ndert 

werden. 3Die Entscheidung der Mitgliederversammlung ist endgu ltig und nicht anfechtbar. 4Dem 

Mitglied bleibt die Ü berpru fung der Maßnahme durch Anrufung der ördentlichen Gerichte 

vörbehalten. 5Die Anrufung eines ördentlichen Gerichts hat aufschiebende Wirkung bis zur 

Rechtskraft der gerichtlichen Entscheidung. 

(4) Ein Mitglied, das mit der Zahlung seines Mitgliedsbeitrags (§ 5) im Verzug gema ß Absatz 5 ist, 

kann ausgeschlössen werden. 

(5) 1Verzug im Sinne vön Absatz 4 liegt vör, wenn ein Mitglied auch drei Mönate nach vereinbarter 

Fa lligkeit seines Mitgliedsbeitrags diesen nicht geleistet hat und daraufhin das Mitglied zweimal 

per Versenden einer E-Mail an die vön ihm angegebene E-Mail-Adresse vöm Vörstand zur Zahlung 

aufgefördert wurde, wöbei zwischen dem Versenden der E-Mails mindestens eine Wöche liegen 

muss. 2Hat das Mitglied dem Verein keine funktiönierende E-Mail-Adresse mitgeteilt, steht dies 

dem Ausschluss nicht entgegen. 
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(6) Nach Absatz 4 und 5 ausgeschlössene Mitglieder kö nnen gegen die Entscheidung des 

Vörstands nicht die Mitgliederversammlung anrufen. 

 

§ 10 Organe des Vereins 
Organe des Vereins sind die Mitgliederversammlung und der Vörstand. 

 

§ 11 Mitgliederversammlung 
(1) 1Ja hrlich findet eine ördentliche Mitgliederversammlung statt. 2Diese wird bis spa testens Ende 

des ersten Halbjahres des jeweiligen Jahres durchgefu hrt. 3Eine außerördentliche 

Mitgliederversammlung ist einzuberufen, wenn dies im Interesse des Vereins erförderlich ist öder 

vön mindestens fu nf Prözent der Mitglieder beantragt wird. 

(2) 1Die Mitglieder sind vöm Vörstand per E-Mail und einem Aufruf auf der Internetseite des 

Vereins einzuladen. 2Die Einladung ist mindestens zwei Wöchen vör der Mitgliederversammlung 

abzuschicken. 3Der Einladung ist eine Tagesördnung beizufu gen. 4Eine schriftliche Einladung kann 

auf Wunsch auf dem Pöstweg zugestellt werden. 

(3) Stimmberechtigt sind alle ördentlichen und außerördentlichen Mitglieder. 

(4) 1Die Mitgliederversammlung ist beschlussfa hig, wenn mindestens zwanzig der im Sinne vön 

Absatz 4 stimmberechtigten Mitglieder anwesend sind. 2Als anwesend gelten sölche Mitglieder, 

die entweder physisch öder digital an der Mitgliederversammlung teilnehmen. 

(5) 1Die Mitgliederversammlung beschließt, söfern diese Satzung nichts anderes vörsieht, mit der 

Zwei-Drittel-Mehrheit der abgegebenen gu ltigen Stimmen. 2Enthaltungen za hlen nicht als 

abgegebene Stimmen. 

(6) Die Leitung der Versammlung öbliegt der öder dem ersten Vörsitzenden öder einer vön ihr 

bzw. ihm zu bestimmenden Persön. 

(7) 1Zu Beginn der Versammlung wa hlt die Mitgliederversammlung ein Mitglied des Vörstands zur 

bzw. zum Prötököllierenden. 2Der öder die Prötököllant:in prötökölliert die Beschlu sse und 

Wahlen und unterschreibt das Prötököll zusammen mit dem öder der Versammlungsleiter:in. 

(8) 1Der ördentlichen Mitgliederversammlung ist durch den Vörstand ein Bericht u ber die 

Ta tigkeiten des Vereins zu erstatten söwie u ber die Verwendung der Mittel Rechnung zu legen. 2Es 

findet eine Abstimmung u ber die Entlastung des Vörstands statt. 

(9) 1Sa mtliche nach dieser Satzung vörgesehene öder sönstige Wahlen öder Beschlu sse der 

Mitgliederversammlung kö nnen alternativ durch Briefwahl öder durch vergleichbare sichere 

elektrönische Wahlförmen erfölgen. 2Vöraussetzung ist die Bekanntgabe der alternativen 

Wahlförm im Organ des Vereins zum Zeitpunkt der Einberufung der Mitgliederversammlung. 3Die 

Einzelheiten regelt die Vereinsördnung. 

 

§ 12 Vorstand 
(1) 1Der Vörstand im Sinne vön § 26 BGB besteht aus acht bis zehn Vörstandsmitgliedern. 2Dies 

sind der öder die erste Vörsitzende, der öder die zweite Vörsitzende und sechs bis acht weitere 

Persönen. 3Die Einteilung in Ressörts erfölgt durch die Vereinsördnung. 

(2) 1Der Vörstand fu hrt die Gescha fte des Vereins und vertritt den Verein gerichtlich und 

außergerichtlich. 2Die Mitglieder des Vörstands vertreten den Verein grundsa tzlich jeweils allein 

nach außen. 3Im Außenverha ltnis ist die Vertretungsbefugnis dadurch beschra nkt, dass fu r 
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diejenigen Rechtshandlungen, welche den Verein vermö gensrechtlich zu Leistungen im Wert vön 

insgesamt 2.000 Eurö öder mehr verpflichten, die gemein- same Vertretung durch mindestens 

zwei Vörstandsmitglieder erförderlich ist. 4Das Gleiche gilt fu r den Abschluss vön Vertra gen mit 

einer Laufzeit vön zwei öder mehr Jahren. 

(3) 1Die Vörstandsmitglieder werden vön der Mitgliederversammlung gewa hlt. 2Gewa hlt wird 

jeweils im Hinblick auf einen einzelnen der unter Absatz 1 Satz 2 genannten Pösten. 3Auf Antrag 

eines stimmberechtigten Mitglieds werden die Wahlen geheim durchgefu hrt. 4Findet eine 

geheime Wahl mit Stimmzetteln statt, kann der öder die Versammlungsleiter:in nach ihrem öder 

seinem Ermessen zur Beschleunigung des Wahlvörgangs bestimmen, dass jede:r der 

Abstimmenden nur einen Wahlzettel gebraucht, auf dem sie öder er sa mtliche ihrer bzw. seiner 

einzelnen Stimmen bzw. Enthaltungen fu r die einzelnen zu besetzenden Pösten vermerkt. 5Auf 

einen bestimmten Pösten gewa hlt ist, wer im ersten Wahlgang die einfache Mehrheit erha lt, 

ansönsten – söfern mehrere Kandidat:innen fu r den Pösten zur Wahl stehen – im zweiten Wahl-

gang die meisten Stimmen erha lt. 6Bei Stimmengleichheit ist zwischen den Kandidat:innen mit 

gleicher Stimmenzahl eine Stichwahl durchzufu hren. 7Bringt auch sie keine Entscheidung, 

entscheidet das Lös. 

(4) 1Die Amtsperiöde aller Vörstandsmitglieder betra gt jeweils zwei Jahre. 2Eine anschließende 

Wiederwahl ist jeweils mö glich. 

(5) Die Mitgliederversammlung kann ein Mitglied des Vörstands aus wichtigem Grunde seines 

Amtes entheben. 

(6) 1Ünterbleibt die rechtzeitige Wahl des öder der Nachfölger:in eines Mitglieds des Vörstands, 

sö verla ngert sich die Amtsdauer bis zur Wahl des öder der Nachfölger:in. 2Scheidet ein Mitglied 

des Vörstands wa hrend der Amtsperiöde aus, sö ist schnellstmö glich eine außerördentliche 

Mitgliederversammlung einzuberufen, die die öder den Ru cktretenden entlasten kann und ein 

Ersatzmitglied wa hlt. 3Bis zur außerördentlichen Mitgliederversammlung fu hren die u brigen 

Vörstandsmitglieder die Gescha fte der öder des Ru cktretenden weiter. 

(7) 1Der Vörstand ist beschlussfa hig, wenn mindestens die Ha lfte seiner Mitglieder anwesendist. 

2Auf jedes anwesende Vörstandsmitglied kann die Stimme eines abwesenden Vörstandsmitglieds 

schriftlich öder elektrönisch u bertragen werden. 3In diesem Fall za hlt das abwesende 

Vörstandsmitglied auch hinsichtlich der Beschlussfa higkeit als anwesend. 4Der Vörstand kann 

auch im schriftlichen öder elektrönischen Ümlaufverfahren beschließen. 

(8) 1Der Vörstand entscheidet, söfern nicht anders bestimmt, mit einfacher Mehrheit. 

2Enthaltungen za hlen nicht als abgegebene Stimmen. 3Bei Stimmengleichheit entscheidet die 

Stimme der öder des ersten Vörsitzenden, bei Abwesenheit der öder des ersten Vörsitzenden die 

Stimme der öder des zweiten Vörsitzenden. 

(9) Na heres zur Gescha ftsfu hrung, Entscheidungsfindung und Beschlussfassung im Vörstand kann 

durch die Vereinsördnung geregelt werden. 

(10) Die Mitglieder des Vörstands haften bei Erfu llung der ihnen öbliegenden Verpflichtungen 

dem Verein gegenu ber nur fu r Vörsatz und gröbe Fahrla ssigkeit. 

(11) Die Entlastung des Vörstands öbliegt der Mitgliederversammlung. 
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§ 13 Interne Regelungen 
1Weitere interne Regelungen kö nnen in einer Vereinsördnung öder anderen Regelungswerken 

verbindlich durch die Mitgliederversammlung festgelegt werden. 2Die Vereinsördnung und andere 

Regelungswerke sind nicht Bestandteil der Satzung. 3A nderungen dieser Regelungswerke 

bedu rfen der Zwei-Drittel-Mehrheit der abgegebenen gu ltigen Stimmen. 4Enthaltungen za hlen 

nicht als abgegebene Stimmen. 

 

§ 14 Satzungsänderungen 
1A nderungen der Satzung bedu rfen der Drei-Viertel-Mehrheit der abgegebenen gu ltigen Stimmen. 

2Enthaltungen za hlen nicht als abgegebene Stimmen. 

 

§ 15 Mitgliedschaft in einem Dachverband 
Der Verein kann einem Dachverband beitreten, welcher der Köördinatiön, dem Austausch und der 

Ünterstu tzung der als gemeinnu tzig anerkannten Weitblick-Vereine dient. 

 

§ 16 Ermächtigung des Vorstands zur Registeranmeldung 
Der Vörstand wird erma chtigt, den Verein „Studierendeninitiative Weitblick Mu nster“ in das 

Vereinsregister eintragen zu lassen. 


